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Ludger Müller

Sexueller Missbrauch n der Kırche
Kırchenrechtliche Aspekte

Bereıts se1t einigen Jahren I1US$S sich Cie ka- 1Ur behaupteten Tat auszuschließen und
tholische Kirche mıt Vorwürfen sexuellen SOMIL elahren abzuwenden, dürfen aber
Missbrauchs Uurc kirchliche Mitarbeiter gleichzeitig keine Vorverurteilung mıt sich
beschäftigen. ach den USA und Irland bringen. Möglich ist also 1Ur eine Be-
hat Cie Problematik sexuellen Missbrauchs urlaubung des Betreffenden, keine Ent-
auch Deutschland und Österreich erreicht. fernung AaUS$S dem bisherigen Amt. Umfang

Wle geht Cie Kirche kirchenrechtlich und Charakter dieser Mafßnahmen MUSsSen
bel Fällen sexuellen Missbrauchs VOTL und unterschiedlich SsSein Je ach dem Grad der

Was nicht asselDbe Se1IN I1US$S WwI1Ie sollte Wahrscheinlichkeit der Anzeige Hıer ist
S1e vorgehen? Clas Fingerspitzengefüh des zuständigen

Zum Problem des sexuellen MI1SS- Ordinarius gefordert.
brauchs gibt CS 1M GIC, dem Gesetzbuch
der Lateinischen Kirche, keine unmittel-
bar einschlägige und VOTL em keine Dienstrechtliche onsequenzen
fassende Normierung. Regelungen, Cie DE nachgewlesenem sexuellem
auf sexuellen Missbrauch Anwendung Miıssbrauch
finden können, betreffen entweder den
Cdienstlichen Umgang VO  b Mitarbeitern e1m ersagen eiInNnes kirchlichen Mit-
der Kirche mıt Kindern und Jugendlichen arbeiters kommen grundsätzlich vIier VCI-

oder das kirchliche Strafrecht. In Betracht schiedene dienstrechtliche Ma{fßnahmen In
kommen er VOTr em dienstrechtliche Betracht: Versetzung, Amtsenthebung, Ab-
KONsequenzen Ooder trafen Zzwel erel- setzung und Entlassung DZw. bel Klerikern
che kirchlichen Rechts, die sich z _ auch Cie rechtliche Rückversetzung In den a1lka-
überschneiden. len Stand.‘ Von diesen Lıragen Cie rechtliche

Hierbei sind Sofortmafsnahmen ZUFK Rückversetzung In den Laienstand und Cie
Vermeidung einer welteren möglichen (Je- Absetzung den Charakter einer
ährdung VO  u endgültigen Mafßnahmen
unterscheiden. Provisorische Mafßnahmen DIe rechtliche Rückversetzung In
MUSSsSenN sofort gesetzt werden auch ohne den A1lKalen an ist als Strafe grundsätz-
den Nachweis der Tat Fur solche Sofort- ich 1Ur 1M Rahmen eiInNnes gerichtlichen
mafßnahmen gelten keine ausdrücklichen Verfahrens In der Kirche möglich; S1E wird
Regelungen; S1E MUSsSen 1Ur geeignet se1IN, 1M CGCIC 1Ur als Strafverschärfung
eine Wiederholung der (vielleicht auch edroht. Mıt dieser Mafßnahme verliert der

Vgl hierzu uch Winfried Aymans KTaus Mörsdorf, Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund
des Codex lur1s C anoniIcl. 1, Paderborn-München-Wien-Zürich 1991, 495502
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Sexueller Missbrauch in der Kirche
Kirchenrechtliche Aspekte

Bereits seit einigen Jahren muss sich die ka-

tholische Kirche mit Vorwürfen sexuellen 

Missbrauchs durch kirchliche Mitarbeiter 

beschäftigen. Nach den USA und Irland 

hat die Problematik sexuellen Missbrauchs 

auch Deutschland und Österreich erreicht.

Wie geht die Kirche kirchenrechtlich 

bei Fällen sexuellen Missbrauchs vor und 

– was nicht dasselbe sein muss – wie sollte 

sie vorgehen?

Zum Problem des sexuellen Miss-

brauchs gibt es im CIC, dem Gesetzbuch 

der Lateinischen Kirche, keine unmittel-

bar einschlägige und vor allem keine um-

fassende Normierung. Regelungen, die 

auf sexuellen Missbrauch Anwendung 

finden können, betreffen entweder den 

dienstlichen Umgang von Mitarbeitern 

der Kirche mit Kindern und Jugendlichen 

oder das kirchliche Strafrecht. In Betracht 

kommen daher vor allem dienstrechtliche 

Konsequenzen oder Strafen – zwei Berei-

che kirchlichen Rechts, die sich z. T. auch 

überschneiden.

Hierbei sind Sofortmaßnahmen zur 

Vermeidung einer weiteren möglichen Ge-

fährdung von endgültigen Maßnahmen zu 

unterscheiden. Provisorische Maßnahmen 

müssen sofort gesetzt werden – auch ohne 

den Nachweis der Tat. Für solche Sofort-

maßnahmen gelten keine ausdrücklichen 

Regelungen; sie müssen nur geeignet sein, 

eine Wiederholung der (vielleicht auch 

nur behaupteten) Tat auszuschließen und 

somit Gefahren abzuwenden, dürfen aber 

gleichzeitig keine Vorverurteilung mit sich 

bringen. Möglich ist also z. B. nur eine Be-

urlaubung des Betreffenden, keine Ent-

fernung aus dem bisherigen Amt. Umfang 

und Charakter dieser Maßnahmen müssen 

unterschiedlich sein je nach dem Grad der 

Wahrscheinlichkeit der Anzeige. Hier ist 

das Fingerspitzengefühl des zuständigen 

Ordinarius gefordert.

1 Dienstrechtliche Konsequenzen 
bei nachgewiesenem sexuellem 
Missbrauch

Beim Versagen eines kirchlichen Mit-

arbeiters kommen grundsätzlich vier ver-

schiedene dienstrechtliche Maßnahmen in 

Betracht: Versetzung, Amtsenthebung, Ab-

setzung und Entlassung bzw. bei Klerikern 

die rechtliche Rückversetzung in den laika-

len Stand.1 Von diesen tragen die rechtliche 

Rückversetzung in den Laienstand und die 

Absetzung den Charakter einer Strafe.

– Die rechtliche Rückversetzung in 

den laikalen Stand ist als Strafe grundsätz-

lich nur im Rahmen eines gerichtlichen 

Verfahrens in der Kirche möglich; sie wird 

im CIC stets nur als Strafverschärfung an-

gedroht. Mit dieser Maßnahme verliert der 

1 Vgl. hierzu auch Winfried Aymans / Klaus Mörsdorf, Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund 
des Codex Iuris Canonici. Bd. I, Paderborn–München–Wien–Zürich 131991, 495–502.
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erıker jeden Nspruc. auf Besoldung TenNs kommen, Clas In diesem Fall aber auch
und Versorgung gegenüber seinem In- 1M Verwaltungsweg möglich 1st. Auch Cle
kardinationsverband, also der DIiÖzese, In Strafe der setzung I1US$S 1M Strafgesetz
deren l1enst gestanden, DbzZzw. der (Jr- auUs  ucklich vorgesehen SEC1IN. Wenn CAle-
densgemeinschaft, der bislang angehört SCS 1Ur eine unbestimmte „gerechte trafe“
hatte.? Angesichts dieser weitreichenden vorsieht, ist CS dem kirchlichen Richter DZw.
KONSEQUENZ versteht C4 sich, dass erıker dem Ordinarius verwehrt, eine setzung
VOTL einer ungerechtfertigten Entlassung verhängen (vgl. 1349).° DIe Absetzung
besonders geschützt werden MUSSeN. DIe hat neben dem moralischen erwer-
Entlassung AaUs dem Klerikerstand ist Cla- fungsurtel bezüglich der konkreten Tat
her 1Ur ıIn Jenen Fällen möglich, In denen 1Ur den Verlust des betreffenden Kirchen-
S1€ 1M (GJesetz ausdrücklich als mögliche ZUFK olge; der Pfiarrer ist danach
Sanktion für e1in bestimmtes Fehlverhalten nicht mehr Pfarrer, bleibt aber Tlester und
genannt Ist; aufßerdem I1US$S S1E VO  b einem behält seinen Nspruc auf Besoldung
kirchlichen Gericht verhängt werden, kann und Versorgung gegenüber der Kirche. Er

könnte anschliefßfßend e1in anderes Amt CI -also nicht auf dem Verwaltungsweg ekre-
1er werden.? halten, sofern für Cdileses geeignet 1st.

Eın ale dagegen kann natürlich Angesichts der leichteren Kündigungs-
Beachtung der (srenzen des weltlichen möglichkeit VO  u Laienmitarbeitern dürfte
Arbeitsrechts, Clas gegebenenfalls auch VOTL Cie Absetzung e1INnes alkalen Amtsinhabers
ungerechtfertigten Entscheidungen schüt- ohl In der ege. eine Beendigung des
ZEI kann entlassen werden, auch ohne Arbeitsvertrages mıt diesem ZUFK olge ha-
dass e1in Strafverfahren durchgeführt WEI - ben, eine Entlassung.
den muüusste.* Hıer biletet sich also eine ber
das kirchliche Strafrecht hinausgehende In der rec  1Ichen olge mıt der
Möglichkeit der Reaktion 1M eiInNnes Absetzung identisch ist die Amtsenthebung.

eiINesschwerwiegenden Fehlverhaltens 1ese ist aber gerade keine Straftmafsnah-
kirchlichen Laienbediensteten. sondern kann verschuldensunabhän-

g1g dekretiert werden, sobald e1in schwerer
Ebenso als Strafe vorgesehen ist Cie TUnNn: alur vorliegt, Class der betreffende

Absetzung. Zu einer Absetzung kann CS 1Ur Amtsinhaber sein Amt nicht mehr inneha-
1M Rahmen eiINes kirchlichen Strafverfah- ben kann. Zum Mittel der Amtsenthebung

Ke]l der Entlassung AUS dem Klerikerstand besteht weiterhin 1n€e SEWISSE Fürsorgepflicht der
Kirche für den Fall wirklicher Not (vgl. 1 35() 2) Aufgrund weltlicher (Jesetze kann 1n€e
Verpflichtung des Inkardinationsverbandes ZuUu!r sOo7zlalrechtlichen Nachversicherung eiInNnes enL-
lIassenen Klerikers bestehen: vgl hierzu Joseph Listl, [Das Grundrecht der Religionsfreiheit ın
der Rechtsprechung der Gerichte der Bundesrepublik Deutschland (Staatskirchenrechtliche
Abhandlungen 1) Berlin 1971, 427
Eıne Ausnahme oilt für Clie Verhängung eilner dauerhaften Strafe 1mmM Auftrag der Glaubenskongre-
gation; vgl Clie Normen der Glaubenkongregation VOo  3 2010 S unten Anm 9) Art. 7}1
Ke]l Laienmitarbeitern der Kirche kann nach weltlichem Recht eın Anspruch auf Unterstutzung
1mmM Fall VO  3 Arbeitslosigkeit bestehen.
hne weılteren /usatz genannte anones sSind 1mmM folgenden solche des 1/1983
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2 Bei der Entlassung aus dem Klerikerstand besteht weiterhin eine gewisse Fürsorgepfl icht der 
Kirche für den Fall wirklicher Not (vgl. c. 1350 § 2). Aufgrund weltlicher Gesetze kann eine 
Verpfl ichtung des Inkardinationsverbandes zur sozialrechtlichen Nachversicherung eines ent-
lassenen Klerikers bestehen; vgl. hierzu Joseph Listl, Das Grundrecht der Religionsfreiheit in 
der Rechtsprechung der Gerichte der Bundesrepublik Deutschland (Staatskirchenrechtliche 
Abhandlungen 1), Berlin 1971, 422.

3 Eine Ausnahme gilt für die Verhängung einer dauerhaft en Strafe im Auft rag der Glaubenskongre-
gation; vgl. die Normen der Glaubenkongregation von 2010 (s. unten Anm. 9), Art. 21 § 2 n. 1.

4 Bei Laienmitarbeitern der Kirche kann nach weltlichem Recht ein Anspruch auf Unterstützung 
im Fall von Arbeitslosigkeit bestehen.

5 Ohne weiteren Zusatz genannte Canones sind im folgenden stets solche des CIC/1983.
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Kleriker jeden Anspruch auf Besoldung 

und Versorgung gegenüber seinem In-

kardinationsverband, also der Diözese, in 

deren Dienst er gestanden, bzw. der Or-

densgemeinschaft, der er bislang angehört 

hatte.2 Angesichts dieser weitreichenden 

Konsequenz versteht es sich, dass Kleriker 

vor einer ungerechtfertigten Entlassung 

besonders geschützt werden müssen. Die 

Entlassung aus dem Klerikerstand ist da-

her nur in jenen Fällen möglich, in denen 

sie im Gesetz ausdrücklich als mögliche 

Sanktion für ein bestimmtes Fehlverhalten 

genannt ist; außerdem muss sie von einem 

kirchlichen Gericht verhängt werden, kann 

also nicht auf dem Verwaltungsweg dekre-

tiert werden.3 

Ein Laie dagegen kann – natürlich unter 

Beachtung der Grenzen des weltlichen 

Arbeitsrechts, das gegebenenfalls auch vor 

ungerechtfertigten Entscheidungen schüt-

zen kann – entlassen werden, auch ohne 

dass ein Strafverfahren durchgeführt wer-

den müsste.4 Hier bietet sich also eine über 

das kirchliche Strafrecht hinausgehende 

Möglichkeit der Reaktion im Falle eines 

schwerwiegenden Fehlverhaltens eines 

kirchlichen Laienbediensteten.

– Ebenso als Strafe vorgesehen ist die 

Absetzung. Zu einer Absetzung kann es nur 

im Rahmen eines kirchlichen Strafverfah-

rens kommen, das in diesem Fall aber auch 

im Verwaltungsweg möglich ist. Auch die 

Strafe der Absetzung muss im Strafgesetz 

ausdrücklich vorgesehen sein. Wenn die-

ses nur eine unbestimmte „gerechte Strafe“ 

vorsieht, ist es dem kirchlichen Richter bzw. 

dem Ordinarius verwehrt, eine Absetzung 

zu verhängen (vgl. c. 1349).5 Die Absetzung 

hat – neben dem moralischen Verwer-

fungsurteil bezüglich der konkreten Tat – 

nur den Verlust des betreffenden Kirchen-

amtes zur Folge; d. h. der Pfarrer ist danach 

nicht mehr Pfarrer, bleibt aber Priester und 

behält seinen Anspruch auf Besoldung 

und Versorgung gegenüber der Kirche. Er 

könnte anschließend ein anderes Amt er-

halten, sofern er für dieses geeignet ist.

Angesichts der leichteren Kündigungs-

möglichkeit von Laienmitarbeitern dürfte 

die Absetzung eines laikalen Amtsinhabers 

wohl in der Regel eine Beendigung des 

Arbeitsvertrages mit diesem zur Folge ha-

ben, d. h. eine Entlassung.

– In der rechtlichen Folge mit der 

Absetzung identisch ist die Amtsenthebung. 

Diese ist aber gerade keine Strafmaßnah-

me, sondern kann verschuldensunabhän-

gig dekretiert werden, sobald ein schwerer 

Grund dafür vorliegt, dass der betreffende 

Amtsinhaber sein Amt nicht mehr inneha-

ben kann. Zum Mittel der Amtsenthebung 
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kann der Ordinarius, also der Diözesanbi- Betracht kommt, steht der Ordinarius
SCoder sein Vertreter In der diözesanen VOLr der Frage, WwI1Ie den erıker wleder
Verwaltung, der Generalvikar, er auf den rechten Weg führen soll. Was kann
auch dann greifen, WEnnn 1Ur der dringen- werden, Wenn e1in erıker VO welt-

lichen Gericht verurteilt worden ist undde erdac. einer Straftat besteht. egen
eine ungerechtfertigte Amtsenthebung gof. SeEINeE Strafe verbuüfßt hat? Was VOLr em
kann sich der Betreiffende mittels Verwal- ist (un, Wenn gerade nicht verurteilt
tungsbeschwerde (CC 1732-1739) wehren, worden ist (Z. Verjährung), der |ME
denn auch Cie Amtsenthebung ohne Ent- SC aber Cie Tat für erwıiesen
assung ist für ihn nachteilig. Dienstrechtliche KONsequenzen allein

reichen bel einer Straftat WIE dem sexuel-
Ebenso WwIe Cie Amtsenthebung ist len Missbrauch nicht aUus Es sind weltere

auch Cie Versetzung keine Strafmafßßsnahme, Schritte erforderlich, Cie der Kirche
WenNnn S1E auch VO Betroffenen und SseiINer vertrauten Kinder und Jugendlichen, aber
Umwelt empfunden werden kann. S1e auch andere ersonen, Alte oder eistig
kommt 1Ur dann In Betracht, WEnnn sich Behinderte, möglichst Clavor schützen,
der betreffende Mitarbeiter nicht als völlig pfer sexuellen Missbrauchs werden.
ungeeignet für e1in kirchliches Amt erwI1ıie- Selbstverständlich bedient sich Cie Kirche
SCI1 hat, denn Cie Versetzung besteht Ja AaUs psychotherapeutischer Mittel, Wenn 1M
Zzwel verschiedenen Entscheidungen: der konkreten Einzelfall eine erapie möglich
Amtsenthebung und zugleic einer AÄAmts- und sinnvoll erscheint, und VOLr dem Uu-

ten DZw. welteren Einsatz eiINes In dieserverleihung; letztere aber natürlich Cie
Feststellung des Ordinarius VOTIAaUS, dass Hinsicht auffällig gewordenen Mitarbeiters
Cie Voraussetzungen für Cie Übernahme In welchem Tätigkeitsgebiet auch immer
des Amtes rfullt Sind. steht dessen Beurteilung Urc. einen

psychologischen oder psychiatrischen (jut-
elche dieser Ma{fßnahmen ist geeignet 1M achter, auf welche sich der kirchliche Ent-

des Nachweises eiInNnes sexuellen MI1SS- scheidungsträger verlassen I1USS

brauchs VO  u Minderjährigen oder Schutz- Besonders kritisiert wurde Cie früher
befohlenen bel ellıkten dieser Art gelegentlich C -

Das Dienstrecht bletet bei alen VCI- NOmImMmMeNe Versetzung. Aus kanonistischer
schiedene Mittel, Cie jedoch zume1lst auf 1C. ist SaSch, Class bei einer olchen
ihre Entlassung hinauslaufen. Bezogen auf Entscheidung Cie Voraussetzung für Cie
erıker besteht dienstrechtlich, also ohne Amtsverleihung falsch eingeschätzt WOII -

Rückgriff auf Clas kirchliche Strafrecht, den Se1IN dürfte, insofern der Täter Ja auch
neben der Versetzung letztlich 1Ur Cie geeignet Selin INUSS, Clas CUuU«Cc Amt über-
Möglichkeit der Amtsenthebung, welche nehmen. ıne ANSCINCSSCHEC Reaktion bei
bel nachgewiesenem sexuellem Missbrauch sexuellem Missbrauch VO  b Kindern und
aber natürlich 1Ur als nicht aber als Jugendlichen ist Cie Amtsversetzung auch
ausreichende alsnahme angesehen WEI - als vorläufige Mafßnahme kaum einmal.
den kann. Da der erıker 1Ur be- Anders, als IHNan zumindest efühls-
sonders schweren Umständen AaUs dem mäfßig mMelınen könnte, stellt aber auch Cie
Klerikerstand entlassen werden kann, Cdiese Entlassung des Täters keine Lösung clar.
Sanktion also erst In allerletzter Hinsicht In Auf diese e1se könnte sich ZWaar die KIır-
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kann der Ordinarius, also der Diözesanbi-

schof oder sein Vertreter in der diözesanen 

Verwaltung, v. a. der Generalvikar, daher 

auch dann greifen, wenn nur der dringen-

de Verdacht einer Straftat besteht. Gegen 

eine ungerechtfertigte Amtsenthebung 

kann sich der Betreffende mittels Verwal-

tungsbeschwerde (cc. 1732–1739) wehren, 

denn auch die Amtsenthebung ohne Ent-

lassung ist für ihn nachteilig.

– Ebenso wie die Amtsenthebung ist 

auch die Versetzung keine Strafmaßnahme, 

wenn sie auch vom Betroffenen und seiner 

Umwelt so empfunden werden kann. Sie 

kommt nur dann in Betracht, wenn sich 

der betreffende Mitarbeiter nicht als völlig 

ungeeignet für ein kirchliches Amt erwie-

sen hat, denn die Versetzung besteht ja aus 

zwei verschiedenen Entscheidungen: der 

Amtsenthebung und zugleich einer Amts-

verleihung; letztere aber setzt natürlich die 

Feststellung des Ordinarius voraus, dass 

die Voraussetzungen für die Übernahme 

des neuen Amtes erfüllt sind.

Welche dieser Maßnahmen ist geeignet im 

Falle des Nachweises eines sexuellen Miss-

brauchs von Minderjährigen oder Schutz-

befohlenen?

Das Dienstrecht bietet bei Laien ver-

schiedene Mittel, die jedoch zumeist auf 

ihre Entlassung hinauslaufen. Bezogen auf 

Kleriker besteht dienstrechtlich, also ohne 

Rückgriff auf das kirchliche Strafrecht, 

neben der Versetzung letztlich nur die 

Möglichkeit der Amtsenthebung, welche 

bei nachgewiesenem sexuellem Missbrauch 

aber natürlich nur als erste, nicht aber als 

ausreichende Maßnahme angesehen wer-

den kann. Da der Kleriker nur unter be-

sonders schweren Umständen aus dem 

Klerikerstand entlassen werden kann, diese 

Sanktion also erst in allerletzter Hinsicht in 

Betracht kommt, steht der Ordinarius stets 

vor der Frage, wie er den Kleriker wieder 

auf den rechten Weg führen soll. Was kann 

getan werden, wenn ein Kleriker vom welt-

lichen Gericht verurteilt worden ist und 

ggf. seine Strafe verbüßt hat? Was vor allem 

ist zu tun, wenn er gerade nicht verurteilt 

worden ist (z. B. wegen Verjährung), der Bi-

schof aber die Tat für erwiesen hält?

Dienstrechtliche Konsequenzen allein 

reichen bei einer Straftat wie dem sexuel-

len Missbrauch nicht aus. Es sind weitere 

Schritte erforderlich, um die der Kirche an-

vertrauten Kinder und Jugendlichen, aber 

auch andere Personen, z. B. Alte oder geistig 

Behinderte, möglichst davor zu schützen, 

Opfer sexuellen Missbrauchs zu werden. 

Selbstverständlich bedient sich die Kirche 

psychotherapeutischer Mittel, wenn im 

konkreten Einzelfall eine Therapie möglich 

und sinnvoll erscheint, und vor dem erneu-

ten bzw. weiteren Einsatz eines in dieser 

Hinsicht auffällig gewordenen Mitarbeiters 

– in welchem Tätigkeitsgebiet auch immer 

– steht dessen Beurteilung durch einen 

psychologischen oder psychiatrischen Gut-

achter, auf welche sich der kirchliche Ent-

scheidungsträger verlassen muss.

Besonders kritisiert wurde die früher 

bei Delikten dieser Art gelegentlich vorge-

nommene Versetzung. Aus kanonistischer 

Sicht ist zu sagen, dass bei einer solchen 

Entscheidung die Voraussetzung für die 

Amtsverleihung falsch eingeschätzt wor-

den sein dürfte, insofern der Täter ja auch 

geeignet sein muss, das neue Amt zu über-

nehmen. Eine angemessene Reaktion bei 

sexuellem Missbrauch von Kindern und 

Jugendlichen ist die Amtsversetzung auch 

als vorläufige Maßnahme kaum einmal.

Anders, als man zumindest gefühls-

mäßig meinen könnte, stellt aber auch die 

Entlassung des Täters keine Lösung dar. 

Auf diese Weise könnte sich zwar die Kir-
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che ihrer Verantwortung entledigen, 1INSO- Miıt Apostolischem Schreiben Motu
fern der Täter dann nicht mehr als Kleri- Proprio0 „Sacramentorum SAMNCLILEALTIS tutela  C6
ker DZw. als kirchlicher Mitarbeiter gälte. hat zudem aps Johannes Paul IL
Der Mensch, der diese Straftat egangen pri 2001 der Kongregation für Cie (jlau-
hat, exıistiert jedoch welter und I1US$S Cla- benslehre Oormen für Cie Behandlung VCI-

ran gehindert werden, wilederum In dieser schiedener Delikte egeben, darunter auch
e1se straffällig werden. Das aber dürf- für den Fall des sexuellen Missbrauchs

{tmals leichter möglich se1IN, WenNnn Cie Urc. einen Kleriker.‘ DIe Oormen selbst
Cdienstliche Verbindung ZUFK Kirche grund- sind allerdings nicht publiziert worden,
sätzlich fortbeste Hıer MUSsSen 1M E1IN- ohl aber hat die Glaubenskongregation
elfall ANSCIHHNCSSCHLC Ösungen gefunden In einem Schreiben Cie ISCHOTIe der ka-
werden. DIe schlichte Entlassung kann CS tholischen Kirche den wichtigsten Inhalt
1Ur selten SE1IN. dieser Oormen mitgeteilt.“ 1ese wurden

Juli 2010 erweltert und verschärft.?
DIe egelung des CI wurde Urc. Clas

onsequenzen nach dem Motu Proprio0 „Sacramentorum SAMNCHIALLS
kırchlichen San  lonsrech tutela  C6 AaUS$S dem Jahr 2001 insofern VCI-

schärft, als das er der hier genannten
a) Schwerer Z ölibatsverstoß minderjährigen ersonen auf re her-

aufgesetzt wurde. ” Der Strafanspruch VCI-

ach 1395 I1US$S ein Kleriker, der sich jähr erst ZWaNzlg ahre, nachdem das Up-
einem Minderjährigen 16 Jahren fer Se1IN Lebensjahr vollendet hat, * und

sexuell® verfehlt hat, mıt gerechten trafen VO  b dieser Verjährung kann zudem befreit
belegt werden, Cie Entlassung AaUs dem werden “* eine Möglichkeit, Cie ze1igt, dass
Klerikerstand nicht dUSSCHOIMMEN. Cie Rechtssicherheit des Täters gegenüber

1395 spricht VOo  3 einem Verstofß das sechste Gebot des Dekalogs. e theologi-
cche Fachsprache versteht hierunter nicht 11UT den Ehebruch, sondern umfassend jeden Verstofß

Clie kirchliche Sexualmoral; vgl Katechismus der Katholischen Kirche (KKK) 2236 Jedes
andere Verständnis würde einer teilweise unsinnigen Interpretation des 1395 führen.
AAS 03 2001), 737-739; abgedr. miıt deutscher Übersetzung VOo  3 Christoph Ohlvy: Archiv für
Kkatholisches Kirchenrecht AIkKR) 17/() 2001) 114-147 (hiernach wird 1mmM folgenden zitiert).
AAS 03 2001), 7855-7/88; abgedr. miıt deutscher Übersetzung VOo  3 Christoph Ohly: {KKR 17/()
2001), 1471572
DIie nunmehr geltenden Normen der Glaubenskongregation (im Folgenden: Normen 2010
wurden bislang nicht promulgiert, ber 1mmM Nierne publiziert: http://www.vatican.va/resources/
resources norme It.html; ın deutscher Übersetzung: DIie Tagespost VOo Juli 2010, (hier-
nach wird 1mmM Folgenden zitiert). Seit 2010 liegt eın besonders schwerwiegender Verstofß eiInNnes
Klerikers Clie Sitten uch dann VOI, WEI111 1n unsittlicher VWelse Iu  y pornografische
Abbildungen VOo  3 Minderjährigen unfer Jahren erwirbt, aufbewahrt der verbreitet: vgl Art

Normen 2010, Art
11 Vgl eb: Art

Vgl eb Art 1; hierzu uch: Alfred Hierold, Pädophilie un: Ephebopmphilie: Rechtsschutz
für Opfer un: Beschuldigte, 1: Ludger Müller (He.) „Strafrecht” ın einer Kirche der Liebe
Notwendigkeit der Widerspruch?, Berlin 2006, 1, hier 175, Anm.
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che ihrer Verantwortung entledigen, inso-

fern der Täter dann nicht mehr als Kleri-

ker bzw. als kirchlicher Mitarbeiter gälte. 

Der Mensch, der diese Straftat begangen 

hat, existiert jedoch weiter und muss da-

ran gehindert werden, wiederum in dieser 

Weise straffällig zu werden. Das aber dürf-

te oftmals leichter möglich sein, wenn die 

dienstliche Verbindung zur Kirche grund-

sätzlich fortbesteht. Hier müssen im Ein-

zelfall angemessene Lösungen gefunden 

werden. Die schlichte Entlassung kann es 

nur selten sein.

2 Konsequenzen nach dem 
kirchlichen Sanktionsrecht

a) Schwerer Zölibatsverstoß

Nach c. 1395 § 2 muss ein Kleriker, der sich 

an einem Minderjährigen unter 16 Jahren 

sexuell6 verfehlt hat, mit gerechten Strafen 

belegt werden, die Entlassung aus dem 

Klerikerstand nicht ausgenommen.

6 C. 1395 § 2 spricht von einem Verstoß gegen das sechste Gebot des Dekalogs. Die theologi-
sche Fachsprache versteht hierunter nicht nur den Ehebruch, sondern umfassend jeden Verstoß 
gegen die kirchliche Sexualmoral; vgl. Katechismus der Katholischen Kirche (KKK) 2336. Jedes 
andere Verständnis würde zu einer teilweise unsinnigen Interpretation des c. 1395 § 2 führen.

7 AAS 93 (2001), 737–739; abgedr. mit deutscher Übersetzung von Christoph Ohly: Archiv für 
katholisches Kirchenrecht (Afk KR) 170 (2001) 114–147 (hiernach wird im folgenden zitiert).

8 AAS 93 (2001), 785–788; abgedr. mit deutscher Übersetzung von Christoph Ohly: Afk KR 170 
(2001), 147–152.

9 Die nunmehr geltenden Normen der Glaubenskongregation (im Folgenden: Normen 2010) 
wurden bislang nicht promulgiert, aber im Internet publiziert: http://www.vatican.va/resources/
resources_norme_lt.html; in deutscher Übersetzung: Die Tagespost vom 17. Juli 2010, 5 f. (hier-
nach wird im Folgenden zitiert). Seit 2010 liegt ein besonders schwerwiegender Verstoß eines 
Klerikers gegen die Sitten auch dann vor, wenn er „in unsittlicher Weise (turpe)“ pornografi sche 
Abbildungen von Minderjährigen unter 14 Jahren erwirbt, aufb ewahrt oder verbreitet; vgl. Art. 
6 § 1 n. 2.

10 Normen 2010, Art. 7 § 1.
11 Vgl. ebd., Art. 7 § 2.
12 Vgl. ebd., Art. 7 § 1; hierzu auch: Alfred E. Hierold, Pädophilie und Ephebophilie: Rechtsschutz 

für Opfer und Beschuldigte, in: Ludger Müller u. a. (Hg.), „Strafrecht“ in einer Kirche der Liebe. 
Notwendigkeit oder Widerspruch?, Berlin 2006, 171–181, hier: 175, Anm. 8.
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Mit Apostolischem Schreiben Motu 

Proprio „Sacramentorum sanctitatis tutela“ 

hat zudem Papst Johannes Paul II. am 30. 

April 2001 der Kongregation für die Glau-

benslehre Normen für die Behandlung ver-

schiedener Delikte gegeben, darunter auch 

für den Fall des sexuellen Missbrauchs 

durch einen Kleriker.7 Die Normen selbst 

sind allerdings nicht publiziert worden, 

wohl aber hat die Glaubenskongregation 

in einem Schreiben an die Bischöfe der ka-

tholischen Kirche den wichtigsten Inhalt 

dieser Normen mitgeteilt.8 Diese wurden 

am 15. Juli 2010 erweitert und verschärft.9 

Die Regelung des CIC wurde durch das 

Motu Proprio „Sacramentorum sanctitatis 

tutela“ aus dem Jahr 2001 insofern ver-

schärft, als das Alter der hier genannten 

minderjährigen Personen auf 18 Jahre her-

aufgesetzt wurde.10 Der Strafanspruch ver-

jährt erst zwanzig Jahre, nachdem das Op-

fer sein 18. Lebensjahr vollendet hat,11 und 

von dieser Verjährung kann zudem befreit 

werden12 – eine Möglichkeit, die zeigt, dass 

die Rechtssicherheit des Täters gegenüber 
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den edanken VO  u Prävention und ne als CI sich nicht unmittelbar den
klar hintangestellt WwIrcl. Missbrauch als olchen richtet.

Nicht viel anders stellt sich Cie Einord-Welches Rechtsgut wird hier SC
schützt? 1ese Frage kann 1Ur AaUs dem NUNg der Problematik In den Oormen für
Zusammenhang der Sanktionsdrohung Cie Glaubenskongregation VO  b 2001 DbzZzw.
beantwortet werden: In 1395 geht 2010 dar Hıer wird sexueller Missbrauch
CS einen besonders schweren Fall des VO  b Minderjährigen Jahren Urc.
Zölibatsverstoßes. Durch Cie kirchlichen einen erıker als Delikt die Sıtten
Sanktionsgesetze soll also unmittelbar Cie bezeichnet. Und das Motu Proprio0 aps
Heiligkeit der Lebensweise des Klerikers Johannes Pauls IL ZUFK Inkraftsetzung der
geschützt werden; höchstens mittelbar SC Ormen VO  b 2001 scheint wleder den Zu-
schützt werden Leben, Gesundheit, freier sammenhang mıt dem Zölibat ZU. Aus-

und Cie ungestörte Entwicklung des TUC. bringen, insofern Cdieses Ooku-
unmündigen Opfters 1M sexuellen Bereich. MmMent mıt den folgenden Worten beginnt

Andererseits wird diese Tat aber nicht „Der Schutz der Heiligkeit der Sakramen-
1Ur als Zölibatsverstofß, sondern als be- t 3 besonders der allerheiligsten Eucharis-
sonders schwerer Zölibatsverstofß C - tie und der Buße, und der Schutz der ZUFK

hen und härter bestraft. e1m SOZUSaSCH Nachfolge des errn Berufenen In der
„schlichten Zölibatsverstofß geht CS dem Befolgung des sechsten (jebotes des eka-
kirchlichen Gesetzgeber darum, dass der logs erfordern, Ca{fß Cie Kirche selbst ZUFK

betreffende erıker Clas zölibatswidri- ege des Seelenheils, ‚das In der Kirche
SC Verhältnis beendet, WOZU Urc. Cie immer Clas oberste (GJesetz Selin mu(f{fß‘ (C
Beugemafsnahme der Suspension und 1/52 CIC/1983), In ihrer pastoralen orge
nötigenfalls hinzutretender welterer Stra- einschreitet, den elahren e1INnes Ver-

C133fen gebrac. werden soll. e1m besonders stoßes vorzubeugen.
schweren Zölibatsverstofß z B Uurc
xuellen Missbrauch steht dagegen der (Je- Sanktionierung V csayxuellem
an der ne 1M Vordergrund und CS Missbrauch unabhängIig V
werden nicht naturgemäfß bis ZUFK EesSSsSE- der Zölibatsverpflichtung
LUuNng des Täters begrenzte sogenannte Beu-
gesanktionen WwI1Ie Exkommunikation Ooder DIe bisherige kirchenrechtliche Sichtwei-
Suspension, sondern Suhnestrafen ANSC- SC ist korrekturbedürftig: Sexueller MI1SS-

brauch ist nicht In erstier 1N1€ als beson-IO bis hin ZUFK endgültigen alsnahme
der Entlassung AaUS$S dem Klerikerstand. So ders schwerer Fall eiInNnes Zölibatsverstofßes
sehr also egrüßen 1st, Class Clas Delikt anzusehen, sondern als Verbrechen 11-
des sexuellen Missbrauchs VO  u Minder- ber den Opftern. o  endig ist SOZU-

jJährigen 1M kirchlichen Recht überhaupt der Wechsel der Perspektive: VO  b

mıt Strafe bedroht ist, scheint der Canon einer ater- einer zumindest auch OD-
jedoch insofern nicht hinreichend sEe1IN, ferorientierten Bewertung des sexuellen

Johannes anı] {., Moaotu Proprio „Sacramentorum SANCHLIATIS Hıtela  e S uch Anm 7) 146 DIie
Interpretation, wonach Cdieser aps Clie Sanktionierung VOo  3 Missbrauch 1mmM Blick auf den Oli-
bat vornımmt, 1st jedoch 11UT zutreflend, WE unfer den „ ZULI Nachfolge des Herrn Berufenen
ausschliefßlich Cdie Kleriker verstehen sind.
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13 Johannes Paul II., Motu Proprio „Sacramentorum sanctitatis tutela“ (s. auch Anm. 7), 146. Die 
Interpretation, wonach dieser Papst die Sanktionierung von Missbrauch im Blick auf den Zöli-
bat vornimmt, ist jedoch nur zutreff end, wenn unter den „zur Nachfolge des Herrn Berufenen“ 
ausschließlich die Kleriker zu verstehen sind.
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den Gedanken von Prävention und Sühne 

klar hintangestellt wird.

Welches Rechtsgut wird hier ge-

schützt? Diese Frage kann nur aus dem 

Zusammenhang der Sanktionsdrohung 

beantwortet werden: In c. 1395 § 2 geht 

es um einen besonders schweren Fall des 

Zölibatsverstoßes. Durch die kirchlichen 

Sanktionsgesetze soll also unmittelbar die 

Heiligkeit der Lebensweise des Klerikers 

geschützt werden; höchstens mittelbar ge-

schützt werden Leben, Gesundheit, freier 

Wille und die ungestörte Entwicklung des 

unmündigen Opfers im sexuellen Bereich.

Andererseits wird diese Tat aber nicht 

nur als Zölibatsverstoß, sondern als be-

sonders schwerer Zölibatsverstoß angese-

hen und härter bestraft. Beim sozusagen 

„schlichten“ Zölibatsverstoß geht es dem 

kirchlichen Gesetzgeber darum, dass der 

betreffende Kleriker das zölibatswidri-

ge Verhältnis beendet, wozu er durch die 

Beugemaßnahme der Suspension und 

nötigenfalls hinzutretender weiterer Stra-

fen gebracht werden soll. Beim besonders 

schweren Zölibatsverstoß z. B. durch se-

xuellen Missbrauch steht dagegen der Ge-

danke der Sühne im Vordergrund und es 

werden nicht naturgemäß bis zur Besse-

rung des Täters begrenzte sogenannte Beu-

gesanktionen wie Exkommunikation oder 

Suspension, sondern Sühnestrafen ange-

droht – bis hin zur endgültigen Maßnahme 

der Entlassung aus dem Klerikerstand. So 

sehr also zu begrüßen ist, dass das Delikt 

des sexuellen Missbrauchs von Minder-

jährigen im kirchlichen Recht überhaupt 

mit Strafe bedroht ist, scheint der Canon 

jedoch insofern nicht hinreichend zu sein, 

als er sich nicht unmittelbar gegen den 

Missbrauch als solchen richtet.

Nicht viel anders stellt sich die Einord-

nung der Problematik in den Normen für 

die Glaubenskongregation von 2001 bzw. 

2010 dar: Hier wird sexueller Missbrauch 

von Minderjährigen unter 18 Jahren durch 

einen Kleriker als Delikt gegen die Sitten 

bezeichnet. Und das Motu Proprio Papst 

Johannes Pauls II. zur Inkraftsetzung der 

Normen von 2001 scheint wieder den Zu-

sammenhang mit dem Zölibat zum Aus-

druck zu bringen, insofern dieses Doku-

ment mit den folgenden Worten beginnt: 

„Der Schutz der Heiligkeit der Sakramen-

te, besonders der allerheiligsten Eucharis-

tie und der Buße, und der Schutz der zur 

Nachfolge des Herrn Berufenen in der 

Befolgung des sechsten Gebotes des Deka-

logs erfordern, daß die Kirche selbst zur 

Pflege des Seelenheils, ‚das in der Kirche 

immer das oberste Gesetz sein muß‘ (c. 

1752 CIC/1983), in ihrer pastoralen Sorge 

einschreitet, um den Gefahren eines Ver-

stoßes vorzubeugen.“13 

b) Sanktionierung von sexuellem 
Missbrauch unabhängig von 
der Zölibatsverpfl ichtung

Die bisherige kirchenrechtliche Sichtwei-

se ist korrekturbedürftig: Sexueller Miss-

brauch ist nicht in erster Linie als beson-

ders schwerer Fall eines Zölibatsverstoßes 

anzusehen, sondern als Verbrechen gegen-

über den Opfern. Notwendig ist sozu-

sagen der Wechsel der Perspektive: von 

einer täter- zu einer zumindest auch op-

ferorientierten Bewertung des sexuellen 
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Missbrauchs. ulserdem können ach S1E nicht unabhängig VO  u einer eventuel-
der geltenden kirchlichen Rechtslage VO  b len Zölibatsverpflichtung eine Strafe für
kirchlichen Sanktionsdrohungen In Cle- sexuellen Missbrauch Uurc Christgläubi-
SC Fall ausschließlic. erıker getroffen SC androhen musste; das ware sicher e1in
werden, selen S1€ ZU. Zölibat verpflich- wichtiges Zeichen der Kirche Cdieses
tel oder verheiratet: alen können jedoch Verbrechen. Ebenso WwIe schon Cie Ver-
ebenfalls des sexuellen Missbrauchs schul- fahrensnormen der Glaubenskongregation

VO  b 2001/2010 könnte e1in raf-dig werden, gleich, b S1E 1M kirchlichen
1enst stehen oder nicht. Das zeigt Cie Un- SESECLZ eulillic. machen, Class Cie Kirche

sexuellen Missbrauch Heranwachsenderangemessenheit der sanktionsrechtlichen
Behandlung des sexuellen Missbrauchs und Schutzbefohlener verabscheut und
1Ur In der Perspektive der Amtspflichten als schwer SUNn wertel, dass der
des Klerikers. Täter nicht mehr ohne ernsthafte Umkehr

Eın erstier Ansatzpunkt ZUFK Änderung SsSein Leben ıIn der Kirche fortführen kann.
des Umgangs mıt sexuellem Missbrauch o  endig ware jedoch eine are Um-
könnte sich AaUS$S dem Folgenden ergeben: schreibung des Tatbestands des sexuellen
on ach der heutigen kodikarischen Missbrauchs,!* VOTL em angesichts der
Rechtslage 1e sich sexueller Missbrauch Tendenz innerhalb der derzeitigen DIS-
als Körperverletzung ach 1397/ werten kussion, jeden Fall VO  u Gewaltanwendung
und mıt einer Strafe belegen. Hierbei han- gegenüber Kindern und Jugendlichen In
delt C4 sich keineswegs eine weılte Nntier- Verbindung mıt Missbrauch bringen.
pretation der Sanktionsnorm, Cie Ja ach Als Sanktion käme WwIe soeben schon CI -

unzulässig ware, sondern SCAIIC. ein zeitlich befristetes Verbot des
die Subsumtion des Sachverhalts Sakramentenempfangs In Betracht. DIes
den gesetzlichen Tatbestand. Von den In entspräche auch frühchristlicher Tadı-

1397/ angedrohten Sanktionen kommt U1OoN, dem urkirchlichen Bufsverfahren.
ehesten Cie Verhängung eiInNnes zeitlich Allerdings cdarf Cie Wirksamkeit des

kirchlichen Strafrechts nicht überschätztbefristeten Verbots der usübung kirchli-
cher Rechte, SOSar des mpfangs VO  b Sa- werden: Von der Kirche verhängte Sank-
kramenten In Betracht, obwohl Cles eine tionen welcher Art auch immer wirken
harte Bestrafung darstellen wurde. Wenn 1Ur gegenüber olchen Tätern, denen
IHNan aber bedenkt, Class sexueller MISS- der Kirche jegt, denn Cie Kirche hat
brauch VO  b Kindern, Jugendlichen und 1U  b einmal keine Exekutivorgane, Cie phy-
Schutzbefohlenen immer Cie Ausnutzung sische Gewalt ausuben könnten, und S1E
einer Autoritätsstellung bedeutet, ist ohne- hat nicht Cie Möglichkeit, Haftstrafen
Cles e1in TUnNn: für eine schärfere Sanktion verhängen. Dennoch ist CS wichtig, dass S1E
egeben (C 3726 2 mıt der Verhängung einer Sanktion

Angesichts der derzeitigen Situation schwerwiegende Verfehlungen ein Zel-
der Kirche stellt sich jedoch Cie Frage, b chen

Vgl uch Alfred Hierold, Pädophilie Uun: Ephebophilie (S. Anm 12), 179
/Zum (Janzen vgl Bernhard Poschmann, Paeniıtentia secunda. DIie kirchliche Buße 1mmM altes-
ten C'hristentum bis Cyprilan Uun: UÜrigenes, Bonn 1940; DEerSs., Buflse un: letzte Ölung‚ Freiburg

BKr. 1951, 10-64
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14 Vgl. auch Alfred E. Hierold, Pädophilie und Ephebophilie (s. Anm. 12), 179.
15 Zum Ganzen vgl. v. a. Bernhard Poschmann, Paenitentia secunda. Die kirchliche Buße im ältes-

ten Christentum bis Cyprian und Origenes, Bonn 1940; Ders., Buße und letzte Ölung, Freiburg 
i. Br. 1951, 10–64.
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Missbrauchs. Außerdem können nach 

der geltenden kirchlichen Rechtslage von 

kirchlichen Sanktionsdrohungen in die-

sem Fall ausschließlich Kleriker getroffen 

werden, seien sie zum Zölibat verpflich-

tet oder verheiratet; Laien können jedoch 

ebenfalls des sexuellen Missbrauchs schul-

dig werden, gleich, ob sie im kirchlichen 

Dienst stehen oder nicht. Das zeigt die Un-

angemessenheit der sanktionsrechtlichen 

Behandlung des sexuellen Missbrauchs 

nur in der Perspektive der Amtspflichten 

des Klerikers.

Ein erster Ansatzpunkt zur Änderung 

des Umgangs mit sexuellem Missbrauch 

könnte sich aus dem Folgenden ergeben: 

Schon nach der heutigen kodikarischen 

Rechtslage ließe sich sexueller Missbrauch 

als Körperverletzung nach c. 1397 werten 

und mit einer Strafe belegen. Hierbei han-

delt es sich keineswegs um eine weite Inter-

pretation der Sanktionsnorm, die ja nach 

c. 18 unzulässig wäre, sondern schlicht um 

die Subsumtion des Sachverhalts unter 

den gesetzlichen Tatbestand. Von den in 

c.  1397 angedrohten Sanktionen kommt 

am ehesten die Verhängung eines zeitlich 

befristeten Verbots der Ausübung kirchli-

cher Rechte, sogar des Empfangs von Sa-

kramenten in Betracht, obwohl dies eine 

harte Bestrafung darstellen würde. Wenn 

man aber bedenkt, dass sexueller Miss-

brauch von Kindern, Jugendlichen und 

Schutzbefohlenen immer die Ausnützung 

einer Autoritätsstellung bedeutet, ist ohne-

dies ein Grund für eine schärfere Sanktion 

gegeben (c. 1326 § 1 n. 2).

Angesichts der derzeitigen Situation 

der Kirche stellt sich jedoch die Frage, ob 

sie nicht – unabhängig von einer eventuel-

len Zölibatsverpflichtung – eine Strafe für 

sexuellen Missbrauch durch Christgläubi-

ge androhen müsste; das wäre sicher ein 

wichtiges Zeichen der Kirche gegen dieses 

Verbrechen. Ebenso wie schon die Ver-

fahrensnormen der Glaubenskongregation 

von 2001/2010 könnte ein neues Straf-

gesetz deutlich machen, dass die Kirche 

sexuellen Missbrauch Heranwachsender 

und Schutzbefohlener verabscheut und 

als so schwer sündhaft wertet, dass der 

Täter nicht mehr ohne ernsthafte Umkehr 

sein Leben in der Kirche fortführen kann. 

Notwendig wäre jedoch eine klare Um-

schreibung des Tatbestands des sexuellen 

Missbrauchs,14 vor allem angesichts der 

Tendenz innerhalb der derzeitigen Dis-

kussion, jeden Fall von Gewaltanwendung 

gegenüber Kindern und Jugendlichen in 

Verbindung mit Missbrauch zu bringen. 

Als Sanktion käme – wie soeben schon er-

wogen – ein zeitlich befristetes Verbot des 

Sakramentenempfangs in Betracht. Dies 

entspräche auch frühchristlicher Tradi-

tion, dem urkirchlichen Bußverfahren.15 

Allerdings darf die Wirksamkeit des 

kirchlichen Strafrechts nicht überschätzt 

werden: Von der Kirche verhängte Sank-

tionen – welcher Art auch immer – wirken 

nur gegenüber solchen Tätern, denen an 

der Kirche etwas liegt, denn die Kirche hat 

nun einmal keine Exekutivorgane, die phy-

sische Gewalt ausüben könnten, und sie 

hat nicht die Möglichkeit, Haftstrafen zu 

verhängen. Dennoch ist es wichtig, dass sie 

mit der Verhängung einer Sanktion gegen 

so schwerwiegende Verfehlungen ein Zei-

chen setzt.



Müller Sexueller Missbrauch ın der Kirche

em reifen sanktionsrechtliche Jjenem weltlichen Rechts nicht einfachhin
Mafßnahmen 1Ur bel olchen Tätern, Cie identisch. 1/

für ihr Handeln verantwortlich emacht Selbstverständlic. gilt Cie orge der
werden können. AIl Jene Täter, bel denen Kirche VOLr em den Optern sexuellen
eine pathologische Veranlagung vorliegt, Missbrauchs. Sowelt hier möglich
können VO  b Sanktionen nicht getroffen ist, I1US$S S1€ gewährt werden. Damıt CS

werden. Deshalb die pfer VOTL welte- möglichst nicht sexuellem Missbrauch
Ter sexueller (Gewalt möglichst schützen kommt, I1US$S CS der Kirche darüber hinaus

sind auch Cie dienstrechtlichen Mafnah- natürlich auch die Strafzwecke der
IHNen gegenüber kirchlichen Mitarbeitern Pravention gehen, der Generalprävention
unverzichtbar. Wichtiger och dürfte Clas gegenüber der Gemeinschaft
Paket VO  u Mafßnahmen se1IN, Clas Cie |ME Uurc Androhung harter Sanktionen und
schofskonferenzen des deutschsprachigen der Spezialprävention gegenüber dem Tä-
aums beschlossen en und Clas unab- ter 1M 1C auf Cie Wiederholung olcher
hängig VO  b der Frage einer strafrechtlichen Taten. Dem Ziel der Spezialprävention
Verantwortlichkeit versucht, dem pfer Cdient schon Cie Durchführung des raf-
und auch dem Täter en verfahrens selbst und In besonderer e1se

Cie Vollstreckung der Sanktion.
Es I1US$S aber immer auch Clas See-C) DEN Zie] kırchlichen Rechts

enheil des Täters selbst gehen; auch e1in
orum geht CS bel der kirchlichen Reak- Ol der sich sexuellen Missbrauchs
tion auf Clas Fehlverhalten eiInNnes Gläubigen? schuldig emacht hat, cdarf nicht infach
Als generelle Zielsetzung des kanonischen aufgegeben werden. (Gerade e1in olcher be-
Rechts der letzte Canon des (jJesetz- cdarf der orge der Kirche Urc. Cie Ver-
ucC. der Lateinischen Kirche das „Heil kündigung des Wortes (,ottes und letzt-
der Seelen ... > Clas In der Kirche immer das ich auch Urc. Clas Wort der Vergebung,
oberste (GJesetz Se1IN mu(f{fß‘ (C Um Clas aber einen langen und beschwerlichen
Clas „Heil der Seelen“ geht CS auch bel der Weg der Buße VOFrau:  eizen hat.
Reaktion der Kirche auf ersagen der KIr- So verständlich CS ist, WenNnn pfer Cla-
chenglieder. Aufgabe der Kirche kann 1Ur FTan Anstofß nehmen, dass ihre ehemaligen
sEe1IN, Cie Menschen auf Gott hiın auszurich- einiger VO  u der Strafe wileder befreit WECI -

ten, auch dann Ooder richtiger: gerade dann, den, notwendig ist CS für Cie Kirche, Class
WenNnn S1E schwerwiegend versagt en CS dazu kommt sofern Cie Voraussetzun-
Der Sınn kirchlichen Rechts ist er mıt SCH alur rfullt Sind. ınen Ausschluss

Vgl Deutsche Bischofskonferenz, Leitlinien für den Umgang miıt sexuellem Missbrauch Min-
derjähriger durch Kleriker, Ordensangehörige un: anderen Mitarbeiterinnen un: Mitarbeiter
1mmM Bereich der Deutschen Bischofskonferenz VO August 2010; Österreichische Bischofs-
konferenz, DIie Wahrheit wird uch frei machen. Rahmenordnung für Cdie Kkatholische Kirche ın
ÖOsterreich. Mafßnahmen, Regelungen Uun: Orientierungshilfen Missbrauch un: (Gjewalt
VOo Jun] (); Schweizer Bischofskonferenz, Sexuelle Übergriffe ın der Seelsorge. Richtlinien
für Cdie DIOzesen, Auflage, Freiburg, VOo Junı 2010
Vgl zu (Janzen Ludger Müller, Warum Uun: WOZU kirchliche Sanktionen?®, 1: fJers. (He.)
„Strafrecht” ın einer Kirche der Liebe S Anm 12), 158553520702
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16 Vgl. Deutsche Bischofskonferenz, Leitlinien für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Min-
derjähriger durch Kleriker, Ordensangehörige und anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz vom 23. August 2010; Österreichische Bischofs-
konferenz, Die Wahrheit wird euch frei machen. Rahmenordnung für die katholische Kirche in 
Österreich. Maßnahmen, Regelungen und Orientierungshilfen gegen Missbrauch und Gewalt 
vom 21. Juni 2010; Schweizer Bischofskonferenz, Sexuelle Übergriff e in der Seelsorge. Richtlinien 
für die Diözesen, 2. Aufl age, Freiburg, vom 2. Juni 2010.

17 Vgl. zum Ganzen Ludger Müller, Warum und wozu kirchliche Sanktionen?, in: Ders. u. a. (Hg.), 
„Strafrecht“ in einer Kirche der Liebe (s. Anm. 12), 183–202.
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Zudem greifen sanktionsrechtliche 

Maßnahmen nur bei solchen Tätern, die 

für ihr Handeln verantwortlich gemacht 

werden können. All jene Täter, bei denen 

eine pathologische Veranlagung vorliegt, 

können von Sanktionen nicht getroffen 

werden. Deshalb – um die Opfer vor weite-

rer sexueller Gewalt möglichst zu schützen 

– sind auch die dienstrechtlichen Maßnah-

men gegenüber kirchlichen Mitarbeitern 

unverzichtbar. Wichtiger noch dürfte das 

Paket von Maßnahmen sein, das die Bi-

schofskonferenzen des deutschsprachigen 

Raums beschlossen haben und das unab-

hängig von der Frage einer strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit versucht, dem Opfer – 

und auch dem Täter – zu helfen.16 

c) Das Ziel kirchlichen Rechts

Worum geht es bei der kirchlichen Reak-

tion auf das Fehlverhalten eines Gläubigen? 

Als generelle Zielsetzung des kanonischen 

Rechts nennt der letzte Canon des Gesetz-

buchs der Lateinischen Kirche das „Heil 

der Seelen …, das in der Kirche immer das 

oberste Gesetz sein muß“ (c. 1752). Um 

das „Heil der Seelen“ geht es auch bei der 

Reaktion der Kirche auf Versagen der Kir-

chenglieder. Aufgabe der Kirche kann nur 

sein, die Menschen auf Gott hin auszurich-

ten, auch dann oder richtiger: gerade dann, 

wenn sie schwerwiegend versagt haben. 

Der Sinn kirchlichen Rechts ist daher mit 

jenem weltlichen Rechts nicht einfachhin 

identisch.17 

Selbstverständlich gilt die Sorge der 

Kirche vor allem den Opfern sexuellen 

Missbrauchs. Soweit hier Hilfe möglich 

ist, muss sie gewährt werden. Damit es 

möglichst nicht zu sexuellem Missbrauch 

kommt, muss es der Kirche darüber hi naus 

natürlich auch um die Strafzwecke der 

Prävention gehen, der Generalprävention 

gegenüber der gesamten Gemeinschaft 

durch Androhung harter Sanktionen und 

der Spezialprävention gegenüber dem Tä-

ter im Blick auf die Wiederholung solcher 

Taten. Dem Ziel der Spezialprävention 

dient schon die Durchführung des Straf-

verfahrens selbst und in besonderer Weise 

die Vollstreckung der Sanktion.

Es muss aber immer auch um das See-

lenheil des Täters selbst gehen; auch ein 

Katholik, der sich sexuellen Missbrauchs 

schuldig gemacht hat, darf nicht einfach 

aufgegeben werden. Gerade ein solcher be-

darf der Sorge der Kirche durch die Ver-

kündigung des Wortes Gottes und letzt-

lich auch durch das Wort der Vergebung, 

das aber einen langen und beschwerlichen 

Weg der Buße vorauszusetzen hat.

So verständlich es ist, wenn Opfer da-

ran Anstoß nehmen, dass ihre ehemaligen 

Peiniger von der Strafe wieder befreit wer-

den, so notwendig ist es für die Kirche, dass 

es dazu kommt – sofern die Voraussetzun-

gen dafür erfüllt sind. Einen Ausschluss 
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kann sich vorstellen, dass Clas Rechtsins-AaUS$S der Kirche Ooder eine lebenslange EX-
kommunikation ohne Möglichkeit der 1LU) des privilegium fori Cdazu eführt hat,
Versöhnung kann CS nicht geben. Denn dass kirchliche tellen gemeılint aben, Cie
WwI1Ie der Katechismus der Katholischen KIr- Delikte der erıker lieber selbst ahnden
che „Christus hat das Bufssakrament sollen.
für alle sündigen Glieder SseiINner Kirche Nun I1US$S en, Class diese
eingesetzt, VOLr em für Jene, Cie ach der Rechtslage bis ZU. Inkrafttreten des CI
aule In schwere un: gefallen sind und VO  b 1983, also bis ZU. November 1983

Cie Taufgnade verloren und Cie rch- gegolten hat. So ange ist das och nicht
1C. Gemeinschaft verletzt en Ihnen vorbel!
biletet Clas Sakrament der Bufße eine CUuU«Cc Dennoch: eute gibt CS die echts{i-
Möglichkeit, sich ekehren und Cie Sur des privilegium fori nicht mehr, und
Na der Rechtfertigung wiederzuerlan- CS ist klar, Cdass CS nicht 1M Interesse der
C6  gen KKK Kirche Sein kann, die ufgaben der al-

lichen Strafverfolgungsbehörden üÜber-
nehmen. Das kann S1€e auch aufgrun ihrer

DIT3 Kırche un dıe Verfolgung Sgahz anderen juristischen Instrumente
sexuellen Missbrauchs nach nicht eisten. Durch die Diskussionen
weltlichem ec der etzten e1it dürifte jedem Verantwor-

tungstrager ıIn der Kirche ebentfalls klar
Heftig diskutiert wird ber Cie TODIema- geworden se1IN, class die Tätigkeit der
tik, Class manche ISCHOTIe VOTL em In VCI- legitimen und rechtsstaatlich handelnden

Jahren nicht entschieden staatlichen Instanzen nicht behindern
die notwendigen KONsequenzen auch 1M cdarf auch dann nicht, Wenn Cdiese Behin-
weltlichen Bereich SCZUHCN en Hıler- derung selbst nicht wlieder mıt Strafe be-

I1US$S IHNan zunächst aber en, TO ist (z.B als Strafvereitelung). Dass
dass heute ZU. Teil ber Missbrauchsfäl- der höchste kirchliche Gesetzgeber nicht
le Cdiskutiert wird, Cie och ıIn Cie eit der SEe1INETrSEITS gesetzlich vorschreibt, dass ıIn
Geltung des fallen, ach dessen jedem Fall die weltlichen ehorden
Rechtslage en Klerikern Clas privilegium informieren sind, ijeg ohl daran, dass
fori zustand:; erıker durften aUsS- nicht überall auf der Welt eın rechtsstaat-
SCcCHhHEISLIC. VOTL dem kirchlichen Richter liches orgehen der weltlichen ehorden
belangt werden, sofern nicht für bestimmte garantiert ist So kann einem Bischof In
egenden anderes rechtmäfßig VOÖII - einem Unterdrückungsregime nicht
esehen War (vgl. C  5 120 gemutet werden, seine Tlester der al-
vgl auch C A  5 1553 CIC/1917) lichen Behörde auszuliefern auch dann
asselbe galt für Angehörige kanonischer nicht, Wenn S1e sich In dieser schwerwie-
Lebensverbände, auch sofern S1€ nicht Kle- genden e1se VEISANSCH en In 115

riker (cann. 614, 680 CGCIG/ 7 Eın fTen Breitengraden kann CS für die Kirche
Verstofß Cdileses privilegium fori War jedoch geradezu hilfreich se1IN, Class die
ach C A  5 2341 mıt einer staatlichen Strafverfolgungsbehörden bei
Sanktion bedroht, Cie Je ach der Wurde Fällen sexuellen Missbrauchs konsequent
der VOTr dem weltlichen Richter belangten durchgreifen. amı wird jedenfalls VOCI-

Person sehr erheblich Selin konnte. Man hindert, Cdass der Täter weiterleben und
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aus der Kirche oder eine lebenslange Ex-

kommunikation ohne Möglichkeit der 

Versöhnung kann es nicht geben. Denn – 

wie der Katechismus der Katholischen Kir-

che lehrt: „Christus hat das Bußsakrament 

für alle sündigen Glieder seiner Kirche 

eingesetzt, vor allem für jene, die nach der 

Taufe in schwere Sünde gefallen sind und 

so die Taufgnade verloren und die kirch-

liche Gemeinschaft verletzt haben. Ihnen 

bietet das Sakrament der Buße eine neue 

Möglichkeit, sich zu bekehren und die 

Gnade der Rechtfertigung wiederzuerlan-

gen“ (KKK 1446).

3 Die Kirche und die Verfolgung 
sexuellen Missbrauchs nach 
weltlichem Recht

Heftig diskutiert wird über die Problema-

tik, dass manche Bischöfe vor allem in ver-

gangenen Jahren nicht entschieden genug 

die notwendigen Konsequenzen auch im 

weltlichen Bereich gezogen haben. Hier-

zu muss man zunächst aber bedenken, 

dass heute zum Teil über Missbrauchsfäl-

le diskutiert wird, die noch in die Zeit der 

Geltung des CIC/1917 fallen, nach dessen 

Rechtslage allen Klerikern das privilegium 

fori zustand; d. h.: Kleriker durften aus-

schließlich vor dem kirchlichen Richter 

belangt werden, sofern nicht für bestimmte 

Gegenden etwas anderes rechtmäßig vor-

gesehen war (vgl. can. 120 § 1 CIC/1917; 

vgl. auch can. 1553 § 1 n. 3 CIC/1917). 

Dasselbe galt für Angehörige kanonischer 

Lebensverbände, auch sofern sie nicht Kle-

riker waren (cann. 614, 680 CIC/1917). Ein 

Verstoß gegen dieses privilegium fori war 

nach can. 2341 CIC/1917 sogar mit einer 

Sanktion bedroht, die je nach der Würde 

der vor dem weltlichen Richter belangten 

Person sehr erheblich sein konnte. Man 

kann sich vorstellen, dass das Rechtsins-

titut des privilegium fori dazu geführt hat, 

dass kirchliche Stellen gemeint haben, die 

Delikte der Kleriker lieber selbst ahnden 

zu sollen.

Nun muss man bedenken, dass diese 

Rechtslage bis zum Inkrafttreten des CIC 

von 1983, also bis zum 27. November 1983 

gegolten hat. So lange ist das noch nicht 

vorbei!

Dennoch: Heute gibt es die Rechtsfi-

gur des privilegium fori nicht mehr, und 

es ist klar, dass es nicht im Interesse der 

Kirche sein kann, die Aufgaben der staat-

lichen Strafverfolgungsbehörden zu über-

nehmen. Das kann sie auch aufgrund ihrer 

ganz anderen juristischen Instrumente 

nicht leisten. Durch die Diskussionen 

der letzten Zeit dürfte jedem Verantwor-

tungsträger in der Kirche ebenfalls klar 

geworden sein, dass er die Tätigkeit der 

legitimen und rechtsstaatlich handelnden 

staatlichen Instanzen nicht behindern 

darf – auch dann nicht, wenn diese Behin-

derung selbst nicht wieder mit Strafe be-

droht ist (z. B. als Strafvereitelung). Dass 

der höchste kirchliche Gesetzgeber nicht 

seinerseits gesetzlich vorschreibt, dass in 

jedem Fall die weltlichen Behörden zu 

informieren sind, liegt wohl daran, dass 

nicht überall auf der Welt ein rechtsstaat-

liches Vorgehen der weltlichen Behörden 

garantiert ist. So kann einem Bischof in 

einem Unterdrückungsregime nicht zu-

gemutet werden, seine Priester der staat-

lichen Behörde auszuliefern – auch dann 

nicht, wenn sie sich in dieser schwerwie-

genden Weise vergangen haben. In unse-

ren Breitengraden kann es für die Kirche 

jedoch geradezu hilfreich sein, dass die 

staatlichen Strafverfolgungsbehörden bei 

Fällen sexuellen Missbrauchs konsequent 

durchgreifen. Damit wird jedenfalls ver-

hindert, dass der Täter weiterleben und 



Müller Sexueller Missbrauch ın der Kirche

-handeln kann, als ware nichts gesche- 962 stehen, In denen C4 ausschließlich
hen1 Verstöße 1M Rahmen des Bufssakramentes

Das Gesetzbuch der Lateinischen KIr- ging Zur Wahrung des Beichtgeheimnisses
che ist In seInem Buch ber Cie Sanktionen War er selbstverständlic. strikte Ver-
In der Kirche grundsätzlich eher VOoO (Je- schwiegenheit gegenüber Aufßenstehenden
danken der epragt. Es sieht er erforderlich, denn e1in Bruch des eichtge-

Cie Möglichkeit der Reduktion einer heimnisses ware selbst wileder e1in schwe-
Ies Delikt. In den Oormen der auDens-Bestrafung Ooder Sarl des Verzichts arau

VOI, WE der Schuldige gebessert ist und kongregation VO  b 2001/2010 geht C4 aber
Clas Ärgernis behoben hat oder hin- nicht 1Ur Delikte Cie Heiligkeit
reichend VO  b einer weltlichen AutorIität des Bufssakraments: Cles ist ZW ar auch
bestraft worden ist Ooder diese Bestrafung Gegenstand dieser ormen, aber nicht
vorauszusehen ist  C6 (C 1344 2 Bezogen der eINZIEE. acNlıc. mussten Verfahren
auf den sexuellen Missbrauch Urc. einen sexuellen Missbrauchs nicht
erıker kann u. U. aber das egen- Clas päpstliche Amtsgeheimnis fallen Der
teil eintreten Der VOLr dem weltlichen (Je- arher halber sollte der ext der Ormen
richt Unrecht oder aufgrun: Verjährung VO  b 2010 diesbezüglich präzisiert werden.
straffrei dUS;  Cn Täter kann dennoch Dennoch: Auch Cie Rechtslage ach den
elıtens der Kirche mıt einer Strafe belegt Ormen VO  b 200 /20 bedeutet nicht
werden, weil Cie Kirche ach anderen KrI1- bedingt, Class C4 dem Ordinarius verwehrt
teriıen vorgeht und In der Beschaffung und ware, einen straffällig gewordenen erıker
Bewertung VO  b Bewelsen gegenüber der beim weltlichen Gericht anzuzeigen. Es

ist iıhm aber sehr ohl verwehrt, Einzelhei-staatlichen Gerichtsbarkei unabhängig 1sT.
Von der Verjährung des kirchlichen raf- ten AaUs dem Verfahren VOTL der auDens-
anspruchs kann bel olchen Taten befreit kongregation gegenüber W auch immer
werden, und Clas geschieht auch, 1M ohne Genehmigung des Apostolischen
Nachhinein. Stuhls weiterzugeben. Das wird für eine

Das innerkirchliche Verfahren er- weltlich-rechtliche Strafverfolgung aber
ijeg allerdings der päpstlichen Geheim- auch nicht nötig SC1IN.
haltung. Das äng Cdamıt INECN, dass Wle auch immer die innerkirchliche
Cie Oormen der Glaubenskongregation In Verfolgung der Tat kann Cie Verfolgung
einem Zusammenhang mıt Ormen VO  b ach weltlichem Recht nicht unnötig
aps enedL. XALIV. AaUs dem Jahr 1/41 chen. DIe Kirche hat auch gegenüber Kleri-
und aps Johannes AaUS$S dem Jahr kern und Ordensleuten nicht Cie Möglich-

Dennoch 1st besser, Opfer un: alter dazu ermutigen, VO  3 sich AUS Cdie Tlat bei der elt-
lichen Strafverfolgungsbehörde anzuzelgen, Manchem Opfer sexuellen Missbrauchs 1st YST

Jahre nach der Tat möglich, darüber sprechen. [Das kann durch 1n€e Selbstanzeige des
Täaters unnötig gemacht werden. DDiesem Umstand wird Cdie Regelung der Deutschen Bischofs-
konferenz 11UT dadurch gerecht, dass 1n€e Ausnahme VOo  3 der generellen Anzeigepflicht dann
vorgesehen 1st, WEI111 cdas Opfer dies ausdrücklich wünscht (Leitlinien der DEK VOo  3 2010, Nr.
27) Vgl die ahnlichen Regelungen der OBK (Richtlinien Nr 5.1) Uun: der SBK (Richtlinien Nr
5.3.2), Cdie jedoch der Änzeige durch das Opfer Uun: der Selbstanzeige einen Vorrang eiInNnraumen.
Art der Normen VOo  3 2010 lautet: „DIE genannten Verfahren lat: ‚Ahuiusmodi CAUSde’)
unterliegen dem päpstlichen Amtsgeheimnis.”
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18 Dennoch ist es besser, Opfer und Täter dazu zu ermutigen, von sich aus die Tat bei der welt-
lichen Strafverfolgungsbehörde anzuzeigen. Manchem Opfer sexuellen Missbrauchs ist es erst 
Jahre nach der Tat möglich, darüber zu sprechen. Das kann u. U. durch eine Selbstanzeige des 
Täters unnötig gemacht werden. Diesem Umstand wird die Regelung der Deutschen Bischofs-
konferenz nur dadurch gerecht, dass eine Ausnahme von der generellen Anzeigepfl icht dann 
vorgesehen ist, wenn das Opfer dies ausdrücklich wünscht (Leitlinien der DBK von 2010, Nr. 
27). Vgl. die ähnlichen Regelungen der ÖBK (Richtlinien Nr. 5.1) und der SBK (Richtlinien Nr. 
5.3.2), die jedoch der Anzeige durch das Opfer und der Selbstanzeige einen Vorrang einräumen.

19 Art. 30 § 1 der Normen von 2010 lautet: „Die genannten Verfahren (lat: ‚huiusmodi causae‘) 
unterliegen dem päpstlichen Amtsgeheimnis.“
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-handeln kann, als wäre nichts gesche-

hen.18 

Das Gesetzbuch der Lateinischen Kir-

che ist in seinem Buch über die Sanktionen 

in der Kirche grundsätzlich eher vom Ge-

danken der Milde geprägt. Es sieht daher 

u. a. die Möglichkeit der Reduktion einer 

Bestrafung oder gar des Verzichts darauf 

vor, „wenn der Schuldige gebessert ist und 

das Ärgernis behoben hat oder er hin-

reichend von einer weltlichen Autorität 

bestraft worden ist oder diese Bestrafung 

vorauszusehen ist“ (c. 1344 n. 2). Bezogen 

auf den sexuellen Missbrauch durch einen 

Kleriker kann u. U. aber genau das Gegen-

teil eintreten: Der vor dem weltlichen Ge-

richt zu Unrecht oder aufgrund Verjährung 

straffrei ausgegangene Täter kann dennoch 

seitens der Kirche mit einer Strafe belegt 

werden, weil die Kirche nach anderen Kri-

terien vorgeht und in der Beschaffung und 

Bewertung von Beweisen gegenüber der 

staatlichen Gerichtsbarkeit unabhängig ist. 

Von der Verjährung des kirchlichen Straf-

anspruchs kann bei solchen Taten befreit 

werden, und das geschieht auch, sogar im 

Nachhinein.

Das innerkirchliche Verfahren unter-

liegt allerdings der päpstlichen Geheim-

haltung. Das hängt damit zusammen, dass 

die Normen der Glaubenskongregation in 

einem Zusammenhang mit Normen von 

Papst Benedikt XIV. aus dem Jahr 1741 

und Papst Johannes XXIII. aus dem Jahr 

1962 stehen, in denen es ausschließlich um 

Verstöße im Rahmen des Bußsakramentes 

ging. Zur Wahrung des Beichtgeheimnisses 

war daher selbstverständlich strikte Ver-

schwiegenheit gegenüber Außenstehenden 

erforderlich, denn ein Bruch des Beichtge-

heimnisses wäre selbst wieder ein schwe-

res Delikt. In den Normen der Glaubens-

kongregation von 2001/2010 geht es aber 

nicht nur um Delikte gegen die Heiligkeit 

des Bußsakraments; dies ist zwar auch 

Gegenstand dieser Normen, aber nicht 

der einzige. Sachlich müssten Verfahren 

wegen sexuellen Missbrauchs nicht unter 

das päpstliche Amtsgeheimnis fallen. Der 

Klarheit halber sollte der Text der Normen 

von 2010 diesbezüglich präzisiert werden. 

Dennoch: Auch die Rechtslage nach den 

Normen von 2001/2010 bedeutet nicht un-

bedingt, dass es dem Ordinarius verwehrt 

wäre, einen straffällig gewordenen Kleriker 

beim weltlichen Gericht anzuzeigen.19 Es 

ist ihm aber sehr wohl verwehrt, Einzelhei-

ten aus dem Verfahren vor der Glaubens-

kongregation gegenüber wem auch immer 

ohne Genehmigung des Apostolischen 

Stuhls weiterzugeben. Das wird für eine 

weltlich-rechtliche Strafverfolgung aber 

auch nicht nötig sein.

Wie auch immer – die innerkirchliche 

Verfolgung der Tat kann die Verfolgung 

nach weltlichem Recht nicht unnötig ma-

chen. Die Kirche hat auch gegenüber Kleri-

kern und Ordensleuten nicht die Möglich-



Müller Sexueller Missbrauch ın der Kirche

keit, Freiheitsstrafen verhängen oder als olcher und nicht 1Ur 1M 1INDIIC. auf
gal durchzuführen: Umständen aber den Zölibat em mMuUusSsen VO  b der Sank-
ist Clas Cie eINZIgE Möglichkeit, Cie gE- tionsdrohung alle Katholiken erfasst WEI -

meinheit VOTL einem Täter schützen. So den, nicht 1Ur WwI1Ie C4 bislang der Fall ist
I1US$S IHNan festhalten Nur WenNnn Cie rch- Kleriker, aber auch nicht 1Ur kirchliche
1C. Autor1ität mıt der staatlichen Strafver- Mitarbeiter, denn der weltaus überwiegen-
folgungsbehörde zusammenarbeitet, kann de Teil VO  u Missbrauchsfällen spielt In den

Familien.einigermafßen alur esorgt werden, dass
sexueller Missbrauch Uurc Kirchenglie- Auch e1in och verfeinertes KIır-
der eingedämmt WwIrcl. Ausgeschlossen chenrecht kann lediglich einen bescheide-
werden können solche Verbrechen jedoch Hen Belitrag ZUFK Überwindung der Urc.
weder Uurc Cie Instrumente der rch- sexuellen Missbrauchs ausgelösten
lichen och Urc. Jene der staatlichen T1ISEe der Kirche eisten. 1eser Beltrag
Rechtsordnung. ist aber ebenso notwendig WwI1Ie Cie emu-

hungen VO  b Psychologen, Pädagogen und
Arzten.

Zusammenfassung
Gegenüber dem amerikanischen Episkopat

Das geltende Recht der katholi- hat aps Johannes Paul IL schon 1M Jahr
schen Kirche biletet ormen, Cie 1M Fall 2002 auf Clas olgende hingewiesen: „WiIr
sexuellen Missbrauchs angewendet werden MUSSsSenN darauf vertirauen, dass diese eit
können DbzZzw. MUSSeN. Es biletet aber keine der Prüfung eine Keinigung der SaANZCH

katholischen Gemeinschaft mıt sich brin-Möglichkeit eiInNnes umfassenden Schutzes
VOTL Straftätern dieser Art ıne AÄAnwen- SCH wird, eine Keinigung, Cie ringen
dung kirchlichen Rechts reicht er nicht notwendig ist, Wenn Cie Kirche Clas vVan-
aUs; Cie Kirche I1US$S vielmehr alur orge gelium Jesu Christi och wirksamer und In
Lragen, dass SsOowelt möglich auch eine seiner SaANZCH befreienden Kraft verkün-
Strafverfolgung der weltlichen ehorden den soll  <C20 Eın entschiedener Umgang der
stattfindet. Kirche bel Fällen sexuellen Missbrauchs

Bel der Anwendung des kanonıi- kann e1in ehr Glaubwürdigkeit der
schen Rechts I1US$S C4 der Kirche pfer Kirche, ihres andelns und ihrer Verkün-
und Täter gehen; der Täter I1US$S ZUFK EINn- digung ach sich ziehen.
sicht In SsSein Fehlverhalten und möglichst
ZUFK Besserung Ooder theologisch formu-
liert ZUFK Bekehrung gebrac werden. Der Autor Geb 1952, Dr e0 1985 Eich-
arın ijeg auch der beste Opferschutz. SIa Dr 1Ur C  S 1996 München, seit

Das geltende Recht der katholi- 2000 niv.-Prof. für Kirchenrecht In Wien
schen Kirche ist In mehrerlei Hinsicht VCI- Zahlreiche Publikationen, Der Rechts-
besserungsbedürftig: Sanktioniert werden begriff 11M Kirchenrecht (1999) Fede IJIIi-
I1US$S der sexuelle Missbrauch VO  b Kın- rı (2006) mMIit Hierold „Straf-
dern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen recht“ In e1ner Kirche der Liebe (2006)

Johannes anı] {., Ansprache beim interdikasterjalen Ireffen miıt den Kardinälen Uun: führenden
Vertretern der Bischofskonferenz der Vereinigten taaten VO  3 merika, April 2002, Nr

70

20 Johannes Paul II., Ansprache beim interdikasterialen Treff en mit den Kardinälen und führenden 
Vertretern der Bischofskonferenz der Vereinigten Staaten von Amerika, 23. April 2002, Nr. 4.
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keit, Freiheitsstrafen zu verhängen oder 

gar durchzuführen; unter Umständen aber 

ist das die einzige Möglichkeit, die Allge-

meinheit vor einem Täter zu schützen. So 

muss man festhalten: Nur wenn die kirch-

liche Autorität mit der staatlichen Strafver-

folgungsbehörde zusammenarbeitet, kann 

einigermaßen dafür gesorgt werden, dass 

sexueller Missbrauch durch Kirchenglie-

der eingedämmt wird. Ausgeschlossen 

werden können solche Verbrechen jedoch 

weder durch die Instrumente der kirch-

lichen noch durch jene der staatlichen 

Rechtsordnung.

4 Zusammenfassung

1. Das geltende Recht der katholi-

schen Kirche bietet Normen, die im Fall 

sexuellen Missbrauchs angewendet werden 

können bzw. müssen. Es bietet aber keine 

Möglichkeit eines umfassenden Schutzes 

vor Straftätern dieser Art. Eine Anwen-

dung kirchlichen Rechts reicht daher nicht 

aus; die Kirche muss vielmehr dafür Sorge 

tragen, dass – soweit möglich – auch eine 

Strafverfolgung der weltlichen Behörden 

stattfindet.

2. Bei der Anwendung des kanoni-

schen Rechts muss es der Kirche um Opfer 

und Täter gehen; der Täter muss zur Ein-

sicht in sein Fehlverhalten und möglichst 

zur Besserung – oder theologisch formu-

liert: zur Bekehrung – gebracht werden. 

Darin liegt auch der beste Opferschutz.

3. Das geltende Recht der katholi-

schen Kirche ist in mehrerlei Hinsicht ver-

besserungsbedürftig: Sanktioniert werden 

muss der sexuelle Missbrauch von Kin-

dern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen 

als solcher und nicht nur im Hinblick auf 

den Zölibat. Zudem müssen von der Sank-

tionsdrohung alle Katholiken erfasst wer-

den, nicht nur – wie es bislang der Fall ist 

– Kleriker, aber auch nicht nur kirchliche 

Mitarbeiter, denn der weitaus überwiegen-

de Teil von Missbrauchsfällen spielt in den 

Familien.

4. Auch ein noch so verfeinertes Kir-

chenrecht kann lediglich einen bescheide-

nen Beitrag zur Überwindung der durch 

Fälle sexuellen Missbrauchs ausgelösten 

Krise der Kirche leisten. Dieser Beitrag 

ist aber ebenso notwendig wie die Bemü-

hungen von Psychologen, Pädagogen und 

Ärzten.

Gegenüber dem amerikanischen Episkopat 

hat Papst Johannes Paul II. schon im Jahr 

2002 auf das Folgende hingewiesen: „Wir 

müssen darauf vertrauen, dass diese Zeit 

der Prüfung eine Reinigung der ganzen 

katholischen Gemeinschaft mit sich brin-

gen wird, eine Reinigung, die dringend 

notwendig ist, wenn die Kirche das Evan-

gelium Jesu Christi noch wirksamer und in 

seiner ganzen befreienden Kraft verkün-

den soll.“20 Ein entschiedener Umgang der 

Kirche bei Fällen sexuellen Missbrauchs 

kann ein Mehr an Glaubwürdigkeit der 

Kirche, ihres Handelns und ihrer Verkün-

digung nach sich ziehen.
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